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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

28.04.1967 

Geschäftszahl 

1818/66 

Rechtssatz 

Ein unter einer aufschiebenden Bedingung abgeschlossener Kaufvertrag ist in der Regel ein sogenanntes 
"schwebendes Geschäft", bei dem sich die gegenseitigen Forderungen und Verbindlichkeiten wechselseitig 
ausgleichen, so daß sie buchmäßig und bilanzmäßig nicht zu erfassen sind (Hinweis E 19.4.1963, 2255/61; 
VwSlg 2845 F/1963). 

* 

E 28.4.1967, 1818/66 #1 VwSlg 3607 F/1967; 


